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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §136;

FinStrG §138 Abs2 lita;

FinStrG §82 Abs3 lita;

Rechtssatz

Zur Umschreibung der Tat gehört grundsätzlich auch die Angabe der Tatzeit. Ist jedoch eine genaue zeitliche

Begrenzung der Tat nicht möglich, so kann dies nicht zur Stra osigkeit der Tat führen. Vielmehr ist die Tat auf andere

Weise so zu umschreiben, daß Verwechslungen ausgeschlossen sind.
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